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(1) Bauwerke mussen so geplant und ausgefuhrt sein, dass bei einem Brand die Ausbreitung von Feuer und Rauch
innerhalb des Bauwerks begrenzt wird.

(2) Bauteile zur Abgrenzung von Nutzungseinheiten, zB Decken oder Wande zwischen Wohnungen, mussen einen
Feuerwiderstand aufweisen, der

1. die unmittelbare Gefahrdung von Personen in anderen Nutzungseinheiten ausschliet und
2. die Brandausbreitung wirksam einschrankt.

Dabei sind der Verwendungszweck und die GroRe des Bauwerks zu berlcksichtigen(Anm:LGBI.
Nr. 56/2021)

(3) Bauwerke sind in Brandabschnitte zu unterteilen, wenn es auf Grund des Verwendungszwecks oder der Grof3e des
Bauwerks zur Sicherung der Fluchtwege und einer wirksamen Brandbekampfung erforderlich ist. Insbesondere ist eine
zweckentsprechende GroRe und Anordnung der Brandabschnitte erforderlich. Die den einzelnen Brandabschnitt
begrenzenden Bauteile missen die Brandausbreitung wirksam einschranken.

(4) Als eigene Brandabschnitte missen jedenfalls eingerichtet werden:

1. Rdume, von denen auf Grund ihres Verwendungszwecks eine erhdhte Brandgefahr ausgeht, wie zB Heizraume
oder Abfallsammelraume;

2. Rdume mit besonderen sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie zB Notstromanlagen.

Die in diesen Raumen verwendeten Baustoffe, wie zB FulBbodenbeldge, Wand- und Deckenverkleidungen
einschlieBlich der Dammstoffe, durfen die Brandentstehung und -ausbreitung nicht begunstigen.

(5) Fassaden, einschlieRRlich der Dammstoffe, Unterkonstruktion und Verankerungen, mussen so ausgefihrt sein, dass
bei einem Brand ein Ubergreifen auf andere Nutzungseinheiten und eine Gefdhrdung von Rettungsmannschaften
weitestgehend verhindert werden. Dabei ist die Bauwerkshohe zu bertcksichtigen.

(6) Hohlrdume in Bauteilen, zB in Wanden, Decken, Boden oder Fassaden, durfen nicht zur Ausbreitung von Feuer und

Rauch beitragen. Haustechnische Anlagen, zB Liftungsanlagen, durfen nicht zur Entstehung und Ausbreitung von
Feuer und Rauch beitragen.

(7) Um die Ausbreitung eines Brandes im Entstehungsstadium bekdampfen zu kénnen, missen ausreichende und
geeignete Einrichtungen fUr die erste und erweiterte Loschhilfe vorhanden sein; dabei missen Lage, GroRRe und
Verwendungszweck des Bauwerks oder Bauwerksteils berlicksichtigt werden. Uberdies miissen geeignete
Brandschutzeinrichtungen, wie zB automatische Brandmeldeanlagen, ortsfeste Ldschanlagen, Rauch- und
Warmeabzugsanlagen, vorhanden sein, wenn dies auf Grund der Brandaktivierungsgefahr oder der Brandlast
erforderlich ist.

In Kraft seit 01.09.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=56/2021&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 7 Oö. BauTG 2013
	Oö. BauTG 2013 - Oö. Bautechnikgesetz 2013


